
DA 1.15 

LV 1.53 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1311/21 Seite 1 von 2 

 

 

 

Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

17.08.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 06.10.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 
Beschlussvorschlag 

 

01 

Die als Anlage  beigefügte 4. Änderungssatzung der Sondernutzungsgebührensatzung wird 

beschlossen. 

 

 

 

 

03.08.2021, gez. i. A. xxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

    

Titel der Drucksache: 

4. Änderung der Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für Sondernutzungen an 

öffentlichen Straßen imGebiet der 

Landeshauptstadt Erfurt - 

Sondernutzungsgebührensatzung 

 

Drucksache 1311/21 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Dem ografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

F inanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nu tzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

D e ckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  D e ckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

F ristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Änderungssatzung zur Sondernutzungsgebührensatzung 

 

 

 

 
Sachverhalt 

 

Mit den Drucksachen 0715/17 und 2829/17 (3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt –  

Sondernutzungsgebührensatzung) beschloss der Stadtrat, dass gemäß § 3 dieser Satzung zur 

Förderung der Elektromobilität für die Aufstellung und den Betrieb von E-Ladesäulen (inkl. der 

dazugehörigen Stellplätze) im öffentlichen Raum keine Gebühren erhoben werden sollen. 

 

Diese Gebührenbefreiung gilt noch bis zum 31.12.2022. Mit diesem Beschluss soll das 

entsprechende Bundesgesetz umgesetzt werden, näher das Gesetz zur Bevorrechtigung der 

Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG). Dieses ist noch 

bis Ende 2026 in Kraft. 

 

Um den Aufbau der Ladeinfrastruktur weiter zu unterstützen, und um hier Planungssicherheit zu 

schaffen, sollte die Gebührenfreiheit in der Sondernutzungsgebührensatzung an das EmoG 

angepasst werden. 
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